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Gentechnologie und Menschenwürde 

Über die Scrapazierung von juristischem Sachverstand 
und gesundem Menschenverstand anläßlich eines 
ernsten Themas 

I. Von der Bedrohlichkelt der Unbeherrschbarkelt der Natur zur Bedrohlichkert 
ihrer Behernchbarkeit 

In früheren Epochen war die Natur unbeherrschbar, ihre Ursachen-Wirkungszu­
sammenhänge waren unbekannt: Aus eben diesen Gründen hane man Angst vor der 

Natur. Das ise hier und da immer noch so, aber im großen und ganzen hat sich die 
Situation gewandelt: Biologie und Medizin haben einen ganzen Komplex neuer 
Erkenntnisse erarbeieet und auch in die gesellschaftliche Praxis überführt. deren 
gemeinsamer Nenner die Steuerbarkeit und Machbarkeit der Natur ist, jenes 
Karussells also, auf dem man sich bisher als einnußloser Benutzer wähnte. Nichts­
destOtrotz wird nun gerade diese Kenntnis bestimmter Ursachen-Wirkungszusam­
menhänge, werden die daraus folgenden neuen Handlungsmöglichkeiten als be­
drohlich empfunden : Ein Aufschrei "inieiis obsta. geht durch die Gesellschaft. 
Zum einen isr hier der Gesa1l1tbereich der »Fortp[la7lzungstechYlologie« gemeint. von 

der künstlichen lnsemination (homolog oder hecerolog) über die Reagenzglasbe­
fruchtung mit :mschließender Einpnanzung bei der genetischen Mutter oder auch 
bei einer Leihmutter bis hio zur völligen Aufzucht des Embryo im Reagenzglas; das 
letzte ist noch wissenschaftliche Zukunftsmusik, die anderen Bereiche der Fon­
pflanzungscechnologie sind jedoch, zumindest technisch, schon schlich.cr Alltag.' 
Weiter geht es um .künstliche« Neuschaffungen im Bereich der Mikroorganismen 
für spezielle Aufgaben, so etwa bei der Herstellung von Arzneimineln (Insulin, 
Interferon) oder im Bereich der Abfallbeseitigung etwa durch Mikroben. die solche 
Stoffe zu harmlosen Substanzen zersetzen, mit denen die in der Natur gegebene 
Mikrobenvielfalt nicht fertig wird (ölfressende Mikroben) . Die Möglichkeit der 
Zusammenseczung von Lebewesen gehl über den Bereich der Mikroorganismen 
hinaus: Auch im Bereich des Pflanzenanbaus und der Nu[ztierzuchc eröffnet die 
Genetik die Möglichkeit, das Evolutionsprinzip »Mutation« durch geplante Neu­
schöpfungen und Verbesserungen zu revolutionieren: Vergrößerung von Schweinen 
über die Wachstumsgenc von Kühen. Schaffung Iroscresistenter Erdbeeren oder 
variabel zu verwendender Nutzpflanzen (TomoffeI), aber auch »besser verwend­
bare. lebewesen (noch satirisch überhöhr :wr Schiege, zum eierlegenden WoU­
milchschwein) sind einige zum Teil schon existente Beispiele dieser Enrwicklungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten . ' 

Wie allgemein bekannt, läßt sich das, was bei Tieren möglich ist, im Regelfall auch 

1 s. etwA . Is cln ßwpJcI puhli:<lstlSchu DJI"S.dJung und Bcfassun~ (.us katholischer Sicht) R. Liiw. Moral 
und Re.orte, SZ '·om r}.J r 4.6. ,,87. S. Jl S. 

1 $. die NlChwo\se bel J\. Bld"ken"g.l. Wi"ensch.ft und Forschung ZWIschen Fr<ih.It und Verantwo,­
cung. on : H. Daubltr-GmrlinlW. AtfltNl~m. Monsc.hengerecht. )9&6. S. 111 (S. t '4. Fn. 6). 
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}80 beim Menschen durchführen: Das Möglichkeitsspcktrum (das zum Teil schon 
Interessenten und Befürworter hat) reicht von der Heilung von Erbkrankheiten 
durch die Behebung genetischer Defekte über eine weitgehende Durchsichtigkeit 
des Menschen durch die Analyse seines genetischen Materials (Genomanalyse) bis 
zur gezielten Verbesserung/Zücluung bezüglich der Leistungsfähigkeit. aber auch 
der Dauerhaftigkeit (Altern) und der Einmaligkeit des Menschen (Klonen). Zumin­
dest denkbar ist eine Kombination von humanen und nichthumanen Lebewesen 
(Chimären), womit man eine Wiederentstehung der Fabelwelt der Antike oder der 
Mythenwelt archaischer Völker auf neue. geheimnislose Weise erreicht hatte.! 
Nicht überraschend wurden und werden all diese Möglichkeiten. die zum Teil 
schon Wirklichkeiten sind, als Bedrohung, als Frevel an der aus welchen Gründen 
auch immer der Verfügungsgewalt des Menschen entzogenen Namr empfunden. 
Freilich sind die Toleranzgrenzen im einzelnen sehr unterschiedlich. Wahrend die 
einen sich nicht einmal eine heterologe Insemination zumuten möchten (zumindest 
früher hierbei von den Kirchen unterstützt), nehmen andere (Einze1personen) das 
Recht in Anspruch, über den eigenen Körper auch bei der Frage der gewerblichen 
Nutzung der Fortpflanzungsfähigkeit frei entscheiden 'ZU können. [St dem einen die 
erbliche Krankheit, die den Betroffenen zu lebenslangem Leiden verurteilt, ein Teil 
des Mensehseins, ein zu tragendes Schicksal, so sehen die anderen nicht ein, weshalb 
nie he die Ausstattung des Menschen dort verbessert werden dürfe, wo sie im 
individuellen Fall dürftig sei, d. h. nur am unteren Rande (wenn überhaupt) der 
Nonnal.ität: Auch der Gedanke eines wandelnden, kompatiblen Ersatzteillagers in 

Gestalt einer geklonten Zweitausgabe mag für ängsdiche Menschen beruhigend 
wirken. Die einen verspüren vor jedem "künstlichen« Leben Angst, sogar vor 
ölfressenden Mikroben, so sie nur aus den Labors stammen; die anderen (freilich 
relativ wenige) sehen niche ein, weshalb man nicht Kunstwesen oder gar Chimären 

schaffen soll, sofern diese eine nÜl2liche Aufgabe wahrnehmen können (und viel­
leicht gar ein wenig Gewinn abwerfen oder, als Äquivalem dieses Ziels, den 
gesellschaftlichen Reichtum der Gesellschaft vergrößern). 

2. Steuerungsversuche 

Die Unruhe der Gesellschaft angesichts der beschriebenen neuen Entwicklungen 
und vor allem ihres noch unerschlossenen Potentials für die Zukunfr hat selbstver­
ständlich auch das Rechmystem beschäftigt. Zum Teil waren die Gerichte mit 
fehlgeschlagenen Fällen aus dem Bereich der Fortpflanzungstechnologie beschäftigt 
- fehlgeschlagen weniger in dem Sinne, daß durch einen ärztlichen Kunstfehler bei 

einer atypischen Fortpflanzung etwas »schief« gegangen war als vielmehr in dem 
Sinne, daß eine geglückte Familien»konslTuktioD« in dem Augenblick, in dem die 
Beteiligten real mit ihr konfrontiere wurden, nicht mehr das Einverständnis der sich 
vorher so einigen Partner fand. Die Gerichte versuchten hier, sich mit dem 
Instrumentarium des herkömmlichen Familienrechts zu helfen. 4 Aber auch Scha­
densfälle etwa durch außer Kontrollc geratcne Mikroorganismen sind eine durchaus 

J S. t'wa SZ vorn 6. 7. '987, S.18, zur Lmdaucr Tagung von NobdpreLSlrägern zu Problemen dcr 
Gcn,cchnologlc; s. Im übrigen die Nachweise Ix-, Bldnlumagcl, Wisscn5ch.it (Anm .• ). S. 1>4. Fn. 7 H. 

4 S. z.B. BGH, NJW '98!. 20n; OLG K.r1sruhc, NJW 1986. '552; OLG Scultgm, NJW '986• '50; 
OLG H3mm. NJ W 1986. 78 I; s. ,m üb"g~n :zu ,lien Zlvilrechdichen Problemen der Fonplhnzung<­
technologlc LU$ammtnl=end D. Coe<ur- Wahlen. Die künstliche Befruch.ung boun Menschen - Zul"'-
5lgken und zlvilrtchtliche Folgtn. S6. DJT, '986, Gut.ach'en B 9 H. 
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reale Zukunftsperspektive gerichtlicher Tätigkeit: l Hier wird sich, so der Geserzge­
ber nichts unternimmt, die Frage stellen, inwieweit das herkömmliche Haftungsin­
suument.arium ausreichend ist. 
Die zentrale Bcfassung mit dem Thema fmd und findet vorläufig im Bereich von 
Rechtswissenschaft und Rechtspolitik statt. Die sog. Benda-Kommission und die 
Enquetekommission des Bundestages haben umfassende Vorschläge zu den aufge­
zeigten Problemkreisen vorgelegt, die von su.1dicher Duldung (homologe/hetero­
loge Insemination) his zur schärfsten repressiven Waffe des Staates, dem strafrechtli­
chen Verbot (etwa bei der Erzeugung von Kunstwesen) reicht. Auch der Bundestag 
und die Bundesregierung haben sich mit dem Problem beschäftigt : So wurde im 
Sommer 1986 vom Bundesjustizminislerium im Anschluß an die erwähnte Kommis­
sionsarbeit ein EnTWurf eines Gesetzes über den Embryonenschutz vorgelegt.6 

Parallel zu dieser politischen Diskussion läuft in der Rechtswissenschaft eine 
inrensive Auseinandersetzung über alle möglichen Aspekte des Problems, von der 
grundsätzlichen Zulässigkeit bcstimmter Forschungen und einem praktikablen Be­
griff der Menschenwürde bis zu solch wichtigen Einzelfragen wie der Patentfähig­
keit bestimmter genetischer Entwicklungen oder einer konsensfähigen fa.milien­
rechtlichen Absicherung der dem Gesetzgeber bisher unbekannter Konstruktionen 
von Familie. Sowohl die rechtspolitischen wie die rechtswissenschaftlichen Vor­
schläge sollen gleich genauer dargestellt werden. 

J. Problemab$chlchlung 

Bevor wir uns den vorgeschlagenen rechtlichen Maßnahmen, Geboeen und Verbo­
ten zuwenden, wollen wir einen genaueren Blick auf unser Problem werfen und 
versuchen, es in voneinander unterschiedliche Einzelfragen zu zerlegen, die die 
Diskussion erleichtern mögen und uns vielleicht einige deja-vues vermitteln. 
Betrachten wir zunächst die Befürchtungen über dJ.$ Außer-Kontrolle-Geraten von 
Mikroorganismen, über das Fehlschlagen eines Versuchs der genetischen Behand­
lung bestimmter Krankheiten , über Schädigungen des Embryos bei pränataler 
Diagnostik u. ä.: Der gemeinsame Nenner all dieser Befürchtungen liegt in riskan­
cer, schadensgeneigter Tätigkeit, sei es im Bereich der Wissenschaft oder beruflicher 
oder gewerblicher Tatigkeit. Das Beherrscl-ten von Risiko über das Institut der 
Haftung ist für das Rechtssystem ein alter Bekannter. Das Problem kann sich hier 
nur darum drehen, die Risiken richtig einzuschätzen und Schadensersarz in ausrei­
chendem Umfang dOTt zu kodifizieren, wo der Schaden ~ersetzbar", d. h. die 
Restitution des vorherigen Zustandes über Geldleistungen zumindest annäherungs­
weise erreichbar ist. Ist das nicht der Fall, so entspricht es den existierenden 
Strukturen des Rechtssystems, die fragliche Tätigkeit gar nicht erst zuzulassen. Das 
Problem liegt hier, wie auch sonst, in der Übereinstimmung beim Ziehen der 
unterschiedlichen Haftungslinien auf der Grundlage einer möglichst präzisen Ge­
fahrenanalyse, wobei letztere dureh den unvollkommenen Stand des Wissens er­
schwen wird.7 

S Muo denke e,,,,. an die Gnüch"" der AIJs-Vinu """'me ~us <Illern bIologIschen bzw. gcn,ecMisch"n 
L,bor; s. zur Di,kus.slon der W,hrsch<lnJichkeIl dit5cr 11",<,· SZ vom 6.7. "S7, S. 18 . 

5 S. Darstellung und Tex, des Gese'ZfsenIWurls be, E. Dtwtsch , ZRI' '986, 24l; s. auch drrJ. . Das Recht 
der GcnlOchnoloßJc 1987. ZRP. JOS H. sOWIe den Beroo", d .. Benda-KommlSllon (Bundc.mint"cnwn 
für Forschung und Technologte, Hrsg., ln-Vj,ro-F"n..ili •• uon, Genomanalyse Wld Gen,hcrap,e, '986. 

7 S. ClW2 dazu R. Lulw. Die GentechnologIe .us der Sich, des RedllS der Tcc"nik. DVBI. 1986. IUI ff., 
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J8,z Ein weiterer Aspekt des Problems dreht sich weniger um das Produkt wissenschaft­
licher Erkennmis und seine wirtschaftliche oder sonstige Auswertung als um den 
Prozeß des Findens der Erkenntnisse. Sollen bestimmte genetische Krankheiten 
durch Behebung dieser genetischen Defekte geheilt werden, so muß das Verfahren 
im Prozeß von trial and error gefunden werden; dies aber bedingt Versuche am Tier 
und auch am Menschen. Die schlichte Vorstellung solcher Versuche - etwa an 
.überz3hligen« Embryonen, die man bei Bedarf aus dem »Gefrierfach .. (Kryokon­
servierung) holt, ruft bei weiten Teilen der Bevölkerung und bei den unterschied­
lichsten organisierten gesellschaftlichen Gruppen erhebliche Widerstände hervor, 
über die sich mit gutem Grund diskutieren läßt. Dennoch ist dieses Problem nicht 
unttennbar und einzig auf die genetische Biologie oder die Fortpfl2n<:ungstechnolo­
gie bez.ogen: Es handeh sich vielmehr um eine Frage, die in der Wissenschaft in den 
unterschiedlichsten Disziplinen heim wissenschaftlichen Experiment auftaucht. 
Man denke an Placebos bei der Erprobung von Medikamenten, an sozialpsyehologi­
sehe Experimente, letzdich auch so an »banale~ Dinge wie das Spannungsverhähnis 
von Persönlichkeitsrecht und historischer Forschung bei der Benutzung von Ar­

chivmateriaJien . Die Frage lautet hier generell, welche humanen/sozialen Kosten die 
Wahrheit bzw. die Erkenntnis zu einem Verlustgeschäft machen; die Antwort wird 
der Wissenschaft, durchaus legitim, aufgeben, die Erkenntnis auf eine weniger 
kostenintensive Art und Weise zu suchen. Die Antwort wird vor allem - deswegen 
soll der Frage hier nicbl weiter nachgegangen werden - einen Weg weisen müssen, 
der für die Erkenntniskosten siimtlichey Wusenschaften praktikabel ist, da es sonst 
den jeweiligen Ge- und Verhoten .ln normativer Konsistenz (Gleichheitssatz) fehlen 

würde. s 

Erst jenseirs dieser beiden Fragen beginm die für die genetische Biologie und für die 
FortpOanzungstechnologie einschlägige Problem:Hik. Welche »künstlichen«, nnichr 

natürlichen~ Lebewesen will sich eine Gesellschaft zumuten? Welche Verbesserun­

gen an der physischen Ausstattung von Menschen sollen als Heilung einer Krank­
heit definiert werden, welche als »freveihafte K Korrektur einer natürlich vorgegebe­

nen Ausstattung? Sollen bestimmte KranklJeiten überhaupt aus den grundsätzlichen 
Möglichkeiten und der grundsätzlichen Zielsetzung des Heilens heraus und in die 
Kategorie uunemrinnbares Schicksal« hineingenommen werden? Wie weit ist der 
Mensch Herr der Natur und damit ihr legitimer Veränderer im Rahmen seiner 

wachsenden Möglichkeiten? Wie weit geht sein Titel auf eine optimale Verwertung 
der Ressource .. Natur«? Welche Möglichkeiten hat das fndividuum, haben die 
Bürger bezüglich eines A\l{brcchens der überkommenen Farnilien- und Verwandt­
schaftsstruktur der GeseUschaft? 

b~s. 1~~4 H.; s. (nIeh, nur ~u diesem Sicherhem.sp.I<t) G. Winter, Genltchnik 11, Rtchrsprobl<:m, OVBI. 
'986, S 8 S ff. ~ F. Niklisch. Das ~echt 1m Umgang mit dem Ungc",I".n ,n Wi,sensch.,{' und T",hoik, 
NJW '986, 1287 ( .. 89). S. auch die nCuen .Richdin,.n zum SchUlz vor Gef"}".n durch ln-'"rO neu 
komblßlcl"le NukleInsäuren. der Bundesrtg.crung vOm ~8 . s. 1986. 

8 In di ••• Richtung, freilich meht zu, konkw<:n Fnge. ''''/3 P. Lnd,., V .. rf'S5ungorc-.:hllich. A'pekt. d~r 
GentechnologIe, In: R. Luke;/R. Scholz. Hrsg., Rechtsfragen der Gen,,'Chnolog". '98S. b.,. 9' Ci.: D,e 
Forschungslreih . .. ZIel. n,ch, .,ul ,rgendelnc Bcvon:ugung grgenüber lenen kollidierenuen Re.:htsgü­
tern. deren Rech,ssubsunz durch Forschung "'strumen'.! bt-rulspruchl werden soll . 
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4. D!e rechtspolitISche und rechtswlssenschaJtliche DISkussion 

a) Die Komtruklion der Lösungen 

Die verfassungsrechdiche Lösung der angeschnittenen Probleme bereitet bezüglich 

des konstruktiven Wegs keine besonderen Schwierigkeiten. In sämtlichen denkba­
ren Fallvarianten kommt es letztlich immer zu Kollisionen zweier oder mehrerer 

Grundrechte) etwa der Forschungsfrcihe.it und der Menschenwürde oder des Rech­

tes des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung als AusOuß seines allgemeinen 
PersönlichkeitSrechts mir dem Recht des hererologen Vaters bzw. der Leihmuller 

auf freie (und anonyme) Entfaltung im Bereich der Fortpflanzung. Bei einer solchen 

Kollision zweier Grundrechte ist nach ständiger Rechtsprechung und herrschender 
Meinung eine Abwägung vorzunehmen. die speziellen Pri.nzipien der Verfassungs­
interpretation unterworfen ist. Die ",Einheit der Verfassung~ erfordert eine Berück­

siclltigung der Einheit der grundgcserzlichen Wertordnung mit der Konsequenz, bei 
Güterkonllikten nicht das eine zugunsten des anderen Rechtsgutes zu vernachlässi­
gen. Die 1>pakllSChe Konkordanz" verlangt einen nach beiden Seiten hin schonen­
den Ausgleich zwischen den kollidierenden Verfassungsgütern unter Berücksichti­
gung von Geeignetheit. Erforderlichkeir und Zweck-Mittel-Relation .9 Diese Abwä­
gung ist letztlich Ausdruck der altbekannten Binsenweisheit. daß die Freiheit des 

einen ihre Grenze 2n der Freiheit des lnderen findet. Als weitere Variante des 
konstruktiven Weges der Kontrolle seellt sich jener Bereich dar. in dem die neuen 
Erkenntnisse und Möglichkeiten nicht erarbeitet. sondern in die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Praxis überführt werden sollen. Verfassungsrechtlich entstehen hier 
noch geringere Probleme als in der ersten Variante : Es wird sich regelmäßig um die 
Ausübung enrweder der Berufsfreiheit oder um die Ausübung von bestimmten 

Nutwngsbefugnisscn des Eigentums handeln, die als Grundrechte (Art. 12 Abs_ I, 

Art. 14 Abs. " Abs.2 GG) einem Regelungsvorbehalt unterworfen sind, der im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeit dem Gesetzgeber bestimmte Kontroll- und Sreue­
rungsmöglichkeiten gibt. 10 

b) Das KaleIdoskop der Lösungen in RechtspDlitik und RechtswissenschaJt 

Den wesenrlichen Anstoß für alle möglichen. mit gelletischer Biologie und Repro­
dukrionsmedizin verbundenen Probleme haI die sog. Benda-Kommission gegeben. 
deren Anregungen zum Teil in Geserzesenrwürfe (Embryonenschutzgesetz) und 
zum Teil schon in untergesetzliche Normen überführe worden sind. Bei der 
Reproduktionsmedizin hat sich die Bel1da-Kommission und ihr größtenteils folgel1d 
der Enrwurf eines Embryonenschutzgesetzes für eine Unbedenklichkeit der homo­
logen und der hetcrolDgen Insemination ausgesprochen," Von einer zumindest 

gTundsätzlichen Möglichkeit der Leihmutterschaft geht der GesetzesenTWurf gerade 
mil seinem Schutz des Mißbrauchs von Embryonen aus; die in der Kommission 
ausgesprochen umstrittenen Fragen einer kommerziellen Nuezung der Leihmutter-

9 K. He,,,, Grundbgcn des Verfassungsrec.hre5 der Bund«rcpublik DCUIschl>lld, IS . "un., 198 10 S. Il7 

(Rz . Jl7 H.); .), c<n auch h,cr mtcress.ntes Be.osp,d s. die E.nlScheldung zum HcsslSchen UnIVerSlLtISll"­
""~, BVerlGE 47, P7 (}68 IL). 

10 D,b<o ",,,d freilich auch d« mdu<lnclJcn Forschung von der ga.nz h. M. Wosscnsch.ftschor.ktcr , mIt 

,nderen Wonen ,ueh der {re,~ Raum des An. 5 A bs. J GG zugesprochen: Dies IS' wegtn der 'U;: 

wln.schJitlichen Grunden durc.hg:inlU&cn Nichrvcroffen,liehung bzw. ,. Zu-spät-Veroficnolichung. der 
Ergcbno .. c mehr .ls zwcildh.ft, s. d,zu im tonzeInen BLrnkrnagtl, \\i'i5Scnsch.h (Anm. ~). 1 H Ir. 

I I S. zum {olgenden die N,chwelSc on Anm. 6. 
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schaft sind im Enrwurt niche angesprochen. Sehr restriktiv, wenn auch sicherlich 
nicht so streng wie von manchen Kricikem erhoffr, sind die Möglichkeiten des 
Experimentierens an .. überzähligen« Embryonen: § 2 Abs.2 des Entwurfs unter­
stellt diese Experimente einem Verbot mie Erlaubnis\'orbehalt (oberste Landesbe­
hörde). Bei der Gentechnologie im eigentlichen Sinne - die vom Entwurf des 
Embryonenschutzgesetzes nur zum Teil erfaßt wird -läßt sich eine unterschiedliche 
Generallinie konstatieren, je nachdem, ob es um die Anwendung am Menschen, am 
Tier, bei Pflanzen oder bei Mikroorganismen geht. Bei den Mikroorganismen drehe 
sich alles um eine sinnvolle Einschätzung der mit der Produktion und Anwendung 
solcher Lebewesen verbundenen Risiken und um eine diesem Risiko adäquate 
Kontrolle sowohl bei der wissenschaftlichen Erarbeitung als bei der Anwendung 
dieser Organismen sowie um eine sinnvolle I-Iaftungsregelung, mit dem besonderen 
Streitpunkt einer Gcfährdungshaftung. Ähnliches gilt für die Anwendung geneti­
scher Erkenntnisse im pflanzlichen Bereich. Ein wenig ängstlich sind die Position 
des Gesetzgebers wie der Benda-Kommision im Bereich der Tierzuche; wegen der 
Nähe zum Menschen und der starken Profitorientierung ise dieser Bereich beson­
ders heikel. Nur dort, wo Mensch und Tier gemischt werden sollen, enthält der 
Gesetzesentwurf und fordert die Benda- Kommission ein strafrechtliches Verbot, 
nicht aber bei Hybridbildung aus Tieren." Die gleiche strafrechtliche Strenge findet 
man bei Manipulationen am Menschen, erwa beim Eingriff in menschliche K.eimzel­
len bei Embryonen oder bei der Erzeugung identischer Mehrlinge.') Erlaubt soll 
andererseits der Gentransfer in menschliche somatische Zellen aus Therapiegriinden 
sein, wenn auch, wegen der Unerprohtheit dieser Methoden, mit entsprechender 
Vorsicht. Bei der Genomanalyse hat die Kommission einen relativ weitgehenden 
Empfchlungskatalog vorgelegt, der bei therapeutischer/heilender Zielsetzung der 
Genomanalyse relativ viel Spielraum läßt, während die Nutzung im Bereich des 
Wirtschafr.slebens (und letztlich zur Herstellung größerer Wirrschaftlichkeit) abge­
lehm wird." 
Diesen rechtspolitischen Überlegungen entspricht zumindest ein Teil der in der 
Rechtswissenschaft vorgetragenen Vorschläge. Die größere Anzahl der Stimmen 
sorgt ebenso für mehr Vielfalc wie auch für Fragwürdigkeiten. So gibt es Stimmen , 
die eine helero[oge Insemination, wenn sie überhaupt zugelassen wird, nur bei 
Ehegatten erlauben wollen, nicht aber bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften : 
Den Partnern sei die Eingehung einer Ehe zuzumuten. Ebenso ist man der Ansiehe, 
daß ein Verlobter einen legitimen Anspruch auf Kenntnis der erbbiologischen 
Gesundheit des Partners habe, mie Rücktrittsrecht bei Verweigerung der Untersu­
chung.' \ Gegen die genetische Therapie schon beim Embryo zur Behandlung von 
Erbkrankheiten wird eine aus der Menschenwürde folgende Pflicht zur Unvollkom­
menheie und Fehlerhaftigkeit geltend gemacht.,6 Die aus altruistischen Motiven 

., § 8 En,wurf zum Embryonenschu.zgc$Otz; DeulJch, Rech, (Anm. 6), S. J09 f. 
'3 § 5-7 En,wurf zum [rnbryOIlMschu(zgese.z. 
'4 DelitlCh, Rech. (Anm. 6), S. J09; de"., Die Genorn>nlly .. : Neue Rcch15probleme, ZRP '986, • ff., 

m. w.N. 
's So E. Fuhner, Menschenwurde und genuauO/e Forschung und Technik, JZ 1986, 65} (6S9[[.): Nich. 

überraschend fäll< auch d ... WOrt vom .gesunden Gemeinwesen • . 
• 6 5 .•• = W. Vtlllhum, Die Memchenwürdc .1, Verf.ssungsbegriU, JZ ' 98\, 10' (108 ); sehr ~uriickhal· 

~nd und un übnge.n unklar C. SI4fCk, Die ki,nst.liche Bdruch.ung beun Menschen - Zul,sSlgkw und 
zIvilrechdich. Folgen, 56. DJT, I . Teilgutach.enIVerf.;sungsrechrliche Probkme. A 9 (H rr.) ; ZUr Kmik 
s. H. Hofmann, Bio.echnik, Gen.he"p.e, Genm.nlpul,"on - Wissensch.ft ,m rechlSlreic:n lV.um, JZ 
1986, '13 (114); we".re N.ch""tlS< und DiskUSSIon bel ßi4"k." ... g.l. Wissensch,f. (Anm. 2), S . •• 8. 
Anm.l~ . 
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übernommene Leihmulterschaft soll akzeptabel sein, nicht aber die aus finanziellen 
Gründen übernommene: Menschenwürde - nämlich die der Leihmutter - und gute 

Sinen verböten eine solche Nutzung des eigenen Körpers. ' ) Die - zugegebenerma­
ßen - unschöne Vorstellung der beliebigen Vermehrbarkeit von Individuen durch 
Klonen wird mit dem Hinweis auf die Einzigartigkeit der Menschen, die wiederum 

nach herrschender Meinung ein zentraler BeSlandteil der Menschenwürde ist, für 
unzulässig gehalten : Die Einzigartigkeit des Menschen wird als seine genetische 
Unterschiedlichkeit von aUen anderen Menschen definiert, den Sonderfall eineiiger 
Zwillinge einmal dahingestellt. IR Die Genomanalyse, die letztlich den Menschen in 

genetischer Hinsicht zu einem gläsernen Menschen zu machen droht und ihm d:lmit 
Kenmnis über sein bisher unsicheres physisches Schicksal verschafft, soll in der 

Aufhebung dieser Unsicherheit eine Gefährdung des allgemeinen Persönlichkeits­
rechts und der Menschenwürde sein, ebenso wegen der drohenden Lähmung des 
Handlungswillens des Individuums (in Fällen sicherer Krankheitsvoraussagen) wie 
durch den Einbruch in den abgeschirmten Eigenraum des Individuums.'9 

Das Kaleidoskop der Ansichten ließe sich beliebig fortSetzen, ist jedoch für unsere 
Beweiszwecke ausreichend :'0 Es demonstriert ebenso eine große Einigkeit bei den 
verfassungsrechtlich relevanten Eckdaten wie weitreichende Meinungsvielfalt bei 
den konkreten Sachfragen, dazu mit erheblichen Meinungsschwankungen bei ein­
zelnen Gruppen. Angesichts der Neuheit der sich stellenden Fragen ist diese 
Unsicherheit nicht ersL2unlich; dennoch hinterläßt das Nebeneinander von Einig­

keit in der Konstruktion und Fauvismus in der Sache ein ungutes Gefühl: Betrach­
ten wir daher die .. juristischen Geschehnisse«, 

5 . Menschenwürdepflicht 

Wie gesagt kollidieren bei unserem Problem regelmäßig Grundrechte. Die Freiheit 
des Wissenschafders bei der Ausw-ahl aller erwähnter Forschungsvorhaben stößt auf 
die Menschenwürde seiner Forschungsobjekte. Freilich; wann beginne der Mensch? 

Was ist, wenn die Forschungsobjekre einverstanden sind? Die Freiheit der persönli­
chen Entfaltung bei der Fortpflanzung Stößt auf die Persönlichkeitsrechte des 
Kindes und auf die Menschenwürde des sich entfaltendenIfortpflanzenden (ndivi­
duums - oder vielmehr auf die Vorstellung der Gesellschaft bzw . der Mehrheit der 
Gesellschaft von einem würdigen Benehmen. Die Freiheit der persönlichen Entfal­
tung in der Nutzung des eigenen Körpers stößt wiederum - Leihmuucrschafc - auf 
die Rechte des Kindes, im übrigen auf die Menschenwiirde, so wie sie von den 
anderen gesehen wird . Die Freiheit der physischen Verbesserung oder Verdoppe­
lung (mit genetischen Mitteln) Stößt auf eine Würde, die zwar der einzelne nur zu 
leichtherzig weggeben will, die aber seiner Umwelt schwer verzichtbar erscheine -
ebenso wie seine Einzigartigkeit, die betm Klonen bedroht wäre. Die Freiheit 

17 S, eCWl G. PiillneY! K. Byi,hl, F<>rtpl1anzu,..g$medi~ln, GentechnologIe und Verf ... sung, JZ 1987_ P9 
(SH H.); noch menger mll der Möglichkeit <!Jnes gen .. ellen Verbots Suyck, Kunstliehe BefruchNng 
(Anm. 16), A )9ff., 41. 

18 S. die N .chwelSe bel B/"nkenagcl, Wissensch~(t (Anm. 1), S. "9; Lcmc, Verfas,ungs~chtliche Aipcktc 
(Anm.8), 106, m. w. N. 

'9 S. DIU/UJ,. Gcnom3.Tl~lyse (Anm. )4), pa.s.s.m; Benda-Komm/SSum (Anm. 6), S. 6) (r. 
10 S. etwa noch W Vilzlhllm. G cnte<:hnologic und MC"-<lhcnwürdc>fgumenl, ZRP ,,87, JJ H.; R. Bcck­

m4"". Embryoncnschut2 und Grundgt<cl~, ZRP 1987- 80 ff.; sehr mfonn:o.uv und wohlbcgriindet luch 
W. va" rim Dule, Mensch n.ch Maß, '98 S; wellere NachweISe bfL Blanke"ag'~ Wisscmch:Ut (Aom. 1-), 
s. a), Anm. I SO"". p""m die Vcrorbeuung auch .nglo.mcribnischer LitC1'.tur. 
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J86 optimaler Nutzung der Natur durch ihre gezielte Veränderung zu optimaler Nutz­
barkeit stößt eigentlich auf gar nichts (zumindest (noch) im GG); die mancherorts 
mit originellen Argumenten befürworIeten »Rechte der N~tur" gibt es im Rechtssy­
stem noch nicht." Nichtsdestotrotz findet die Beziehung Mensch - Natur einen 
juristischen Anlegeplatz, der wiederum unter der Bezeichnung »Menschenwürde" 
kanographien ist. 
Fassen wir unsere Betrachtung der juristischen Geschehnisse im Bereich der Gen­
technologie/Reproduktionsmedizin zusammen, so laben wir an und für sich den 
.grundreclulichen Norma/falk· Eine grundrechdiche Betätigung Stößt :10 soziale 
Grenzen (des Gemeinwohls, des öffentlichen Interesses); die juristische Lösung 

wird die konkrete Entscheidung unter Berücksichtigung der beiden entgegengesetz­
ten Positionen konkret und flexibel erarbeiten. Die konkrete Betrachtung zeigt 
jedoch einen eigentümlich vermummten Normal/all: Das Gemeinwohl ist plötzlich 
internalisiert zu einer eigenen Grundrechtsposition(spflicht) des Grundrechraus­
übenden; die sonstige Flexibilitat und Elastizität der konkreten Entscheidung 
erstarre zur Salzsäule der »Unantastbarkeit- beim Menschenwürdecatbesrand. Dar­
über hinaus blendet die Strahlkraft des höchsten Grundprinzips ~Menschenwürde" 
so surk. daß der juristische Grundsatz, das speziellere Gesetl. dem allgemeineren 
vorZU2".iehen (nämlich u. a. weil seine Aussagen präziser sind) für diese Autoren 
nicht mehr erkennbar ist. Auch die hinter den juristischen Ereignissen stehenden 
soz.ialcn Geschehnisse muten eigenartig an: Die apokalyptischen Reiter des »Zerfalls 

der Grundlagen von Staat und Gesellschaft«, der "Ietzten Bastion", o.'enn nicht alles 
verloren sein soU, sowie der "vollkommenen Gewißheit über die Zusammensetzung 
der Weh sowie das Wohl der kommenden Generationen- vermitteln ein Gefühl der 

Beklemmung, das kaum weniger groß ist als jene ganz erhebliche Beklemmung, die 
sich bei den anfangs dargestellten Möglichkeiten der Gentechnologie und Repro­
duktionsmedizin breitmachte. 

6. Menschenwürde und JIITHtischer Sachverstand 

a) Von deT Flucht in die Menschenwürde 

Seit dem Elfes-UrreiJ ist für die herrschende Meinung das Verhältnis zwischen Art. 1. 

Abs. t GG e.inerseits, de.n konkreten Grundrechten andererseits jenes von lex 
generalis zu lex specialis: Abs. I GG fungiert als AuHanggrundrechr dort. wo die 
einzelnen Handlungsrechte der Art. 1. Abs. 1. H. GG Bereiche menschlicher Entfal­

tung inhaltlich nicht abdecken - dies im übrigen mit gutem Erfolg, wie die 

Herleitung eines »Rechtes auf informauonellc Selbstbestimmung .. zeigt!' Ebenso 
sind die Gleichheitsrechte gegenüber den Handlungsrechten/Freiheitsreehten in 

gewisser Weise .Ieges speciales<<: Da Gleichbeit nur don relevant wird, wo der 

Handlungsrahmen des einen mit dem Handlungsrahmen des anderen verglichen 
wird, kann man immer nur über die Handlung zur Frage der gleichen Handlung 
kommen : Pie Gleichheitsrechte strukturieren die Situationen. in denen die Hand­
lungen stattfinden bzw. die Individuen haben aUs der Gleichheit das Recht auf eine 

2 I S. die sehr orlg.ncJlen und d"ku.sslonwenen Au,liJhrungen '·on P. S4L.dinlj, Leunbadur. Me.nsch und 
Namr: Her~usford~rung fur dje Rechtspoli,ik - Rech,e der N.\lur und kunCußer Gener.Uloncn, on: 
DdJlbltr-GmelinIAdlmtcU1, Mcnschengercxht (Anm. l). '9\ Ci. 

l> 8VafGE 65, , CC. - Volksun)ungsge,cl'. 
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In bestimmter Weise, nämlich gleich strukturierte Handlungssitu3tion. Bei der 
Diskussion unterschiedlicher Probleme aus dem Bereich der genetischen Biologie 
bzw. der Fortpflanzungstechnologien wird immer die Menschenwürde in einem 
Atemzug mit anderen Grundrechten, etwa dem Recht des Kindes auf Selbstenrtal­

tung, genannt: Aus grundrechtssystematischer Sicht ist das mehr als zweifelhaft, 

weil die einzelnen Gmndreclue der Menschenwürde als speziellere Rechtspositio­
nen vorgehen. 
Auch das Bundesverfassungsgericht hat zumindest in seiner früheren Rechtspre­
chung die Position vertreten, An. r. Abs. 1 GG sei genau wie Art. I Abs. I GG 

gegenüber den anderen Grundrechten eine lex generalis, so daß etwa bei Zölibats­

klauseln eine mögliche Verletzung der Menschenwürde neben dem berührten 

Spez.ialgrundrecht ausscheide.'1 Diese Position ist in der späteren Rechtsprechung 
des Gerichts (und anderer Gerichte) verwässert worden.'i Man ging daz.u über, die 
Menschenwürde und die einzelnen Grundrechte als ein Tandem wechselseitiger 
Sinngebung zu verstehen; mit dieser Verwischung sämtlicher Grenzen kam es zur 
kumulativen Anwendung beider Grundrechte: Die wegen ihrer größeren Präzision 
so berechtigte Verdrängungswirkung der speziellen Einzelgrundrechte wurde neu­
tralisiert, und im Ergebnis - dies zeigt unser Beispiel deutlich - kommt die 
Sauberkeit juristischer Technik zu kurt, ja unter die Räder: Man »fuchtelt«, wie es 
gerade paßt, überall mit der Menschenwürde herum. 'l 
Freilich ist bei genauer Betrachtung das Verhältnis der Menschenwürde zu den 

anderen Freiheitsrechten mit der Gleichung »lex gencr.llis/lex specialis« nicht ganz. 
adäquat umschrieben. Ware die Menschenwürde ein weiteres AuHanggrundrecht 
wie Art.:2 Abs. 1 GG, so müßte sie im Verhältnis zu den anderen Grundrechten 
strukturell GleIChes in genereller Form gewährleisten, d. h. Handlungsmöglichkei­
ten, wie sie sowohl die Art. 1 Abs. 1 GG H. als auch Art. ~ Abs. ) GG normieren. 

Würde ist jedoch keine Handlung, sondern der Modus einer Handlung. die Be­
schreibung eines Zustandes, die Beschreibung eines Handlungsumfeldes in seiner 
Beziehung zum Handelnden. Würde ist, mit anderen Wonen, die Struktur einer 
Situation genau wic Art.) GG - wobei diese Struktur für den Handelnden durch­

setzbar. d. h. ein subjektiv öffendiches Recht ist. genau wie Art. 3 GG. Konsequen­
terweise ist Art. ( Abs. t GG gegenüber den Einzelgrundrechten und gegenüber 

Art. 3 GG nachrangig: Er schützt den verfestigten, nicht mehr rückgängig zu 
machenden Autonomiegrad des Individuums, seine kulturell verfestigte Subjcktstcl­
lung, wie sich an folgender Zeichnung verdeutlichen läßt. >6 

Aus diesem Grunde ist die Allgegenwänigkeit der Menschenwürde in der jurisri­
schen und rechtspolitischen Diskussion ein juristischer Kunstfehler - ganz abgese­
hen von den noch zu behandelnden, bedeutend gravierenderen Problemen. 

lJ BV~rfGE 5" 97, (IO~); I.von Münd., Grundgc$c,zkommen,ar, Bd.l , }.Aul1 .. I,S4, An.1 Rz.60 
(I. v. Münrh); zu An.l Ab •. I GG s. BVcrfGE 6, J2 ()6 11.). 

24 S. BVeriGE 51, "3 (247); BAG. NJW 1978, 2 116: AG Es<~n. DÖV 1980,881 (994); ähnlich, .... ~nn auch 
unklar. Vllzlhum, GentechnologIe (Anm. 20), )6: konkrtt and.rs Lerche, Verl3.lsungsrechdich~ Aspekte 
(Anm. S), !CO, "'enn cr völliS zu rechl lus(uhn, bel Lellunurtersch.ft '"I da. Kinde.wohl Jn dcn 
M'ndpunkt zu rücken; ähnlich 10) : Verh.l,nlS von An.' Ab, .• und An. I Ab •.• GG. 

15 ln ihnliche Richtung, lUcht beschrankt ,ul die Gentechnologie. Lerche, Verf..,sungsrechtliche Aspekte 
(Anm. S), IÖ] L: zur Mcnschcnwürdc(inn,tIön) In cler K.llur-Entscheldung_ 

.6 In di"c Richtun~ s. luch P. Hab,de, MenschcnlvÜroc und Verfassung 2m BeISpIel von An_ > Ab •. 1 
Vcrf.ssung Gne<:ncnlwd, on : Rechuthcorle 1 (1,80), )&? H. Mn dies.r POSll,on Wird lucb der Strel! um 
die Grundre.:ht-Qullit't obsole.; on die,.r Hin"ch( .. ..,.,felnd 1- 'sense •. VerlassWlg ohne ,ozl.:lle 
Grundrtehlc, Der S,», 19 ('980). )66 (37') : Die MenS<'henwilrde <Ci Voraussctzung aller Grundrech.e, 
.ber seih" ke.n Grundrecht: Dies m.g richtig 'CIIl, "gt ,ber lUch .. duilbu lUS, ,"lVIewell man der 
Menschenwilrde ClJle ,ublekllvrechthehe (cl . h.: tlnklagbAre) Komponente gibt: W. Kr4wlCIZ, Gcwähn 
An. I Abs_ 1 GG dem Mcn,ehen em Grundrecht .ul Achrong und Schutz ,e>ner Wurde, Gedäch,nos­
schrif, Fr. Kleon , '977,741 fL 
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b) DIe Nachteile von Unantastbarkeit 

Wir haben gesehen, daß nach der herrschenden Dogmatik bei der Kollision eines 
Grundrechts mit der Menschenwürde in einem bestimmten Abwägungsmodus 
verfahren wird. Dieser Abwägungsmodus »Menschenwürde/anderes Grundrecht~ 
hae besondere Probleme. Aus der» Unantastbarkeit. der Menschenwürde folgerr 
die herrschende Meinung, daß don, wo ihr Normbereich berührt ist, sie auch 
verletzt ist: Einschlägigkeic des Normbereichs läßt keinen Raum für Gedanken über 
das »Ob" einer Verletzung.'7 Will man die Verletzung der Menschenwürde vernei­
nen, so darf die konkrete Handlung schon nicht in den Normbereich des Grund­
rechtes fallen. Bei anderen Grundrechten ist das anders: Die Einschlägigkeit des 
k.onkreten Grundrechts, d. h. die Bejahung seines Nonnbere.ichs, eröffnet das Tor 
für eine Abwägung des Gewichts des Grundrechts mit dem konfligierenden Verlas­
sungsgut. Als ResulLat dieser Abwägung können beide Positionen. wenn auch 
vielleicht geschwächt. weicerbestehen, wie das am Wallraff-Uneil des Bundesverfas­
sungsgerichts sehr anschaulich gezeigt werden kann!8 Die Menschenwürde dagegen 
verlagert diese Abwägung in die Analyse des Normbereichs mit dem Zwang eines 
unflexiblen Ja/Nein: Will man entscheiden. daß die Menschenwürde im konkreten 
Fall nicht verletzt üt. so muß man gleichzeitig entscheiden, daß ihr NormbereICh 
nicht berührt ist, d. h. die Menschenwürde gar nicht einschlägig ist. Dieser Zwang 
führt zu unguten Manipulationen am Normbereich des Art. r Abs. r GG und, für 
den Fall eines Interpretationswandels. zur Notwendigkeit des Beweises. daß A auch 
einmal B sein kann, im Laufe der Zeit nämlich. 

c) Menschenwürde als Einheit von Recht und Pflicht 

Schließlich wirft das häufige Argumentieren mit der Menschenwürde ein weiteres 
Problem auf. Abgesehen von einigen Fällen - etwa bei Embryonen oder unwissen­
den Versuch~personen - liegen ofl Konstellationen vor, in denen jenes Individuum. 
mit dem etwas geschieht bzw. das an sich etwas geschehen lassen will, seine eigene 
Menschenwürde durchaus nicht als bedroht ansieht bz.w. in seiner persönlichen 
GÜlerabwägung gerne auf die eigene Menschenwürde, zur Erreichung "höherwcrti­
ger .. Ziele. verzichtet. Die Menschenwürde wird in diesen Fällen zu einer Grund­
pflicht: Auch dort, wo das Subjekt seine Würde nicht tangierr sieht, nagelt seine 
unbannherzige - oder vielleichI gerade barmherzige - Gesellschaft das Subjekt auf 
die Einhaltung eines bestimmten Würdestandards fest, den zumindest sie - d. h.: die 
Gesellschaft - in ihren Subjekten nicht missen möchte. Dies hat man über die 
Qualität der Menschenwürde als eines objektiven Prinzips begründet'~; man haI 
auch mir der Figur der Nidllvenidubarkeit von Grundrechten gearbeitet und 
damit die Figur des Verzichrs auf den Kopf gestellt. lo Ein Verzicht bedeutet eine 
Handlungsenthallung, die rechtlich wirksam oder unwirksam sein kann; hier dage­
gen mutiert die (rechtliche) Nichrverzichtbarkeit von Menschenwürde zur Untersa­
gungsmöglichkeit tatsächlicher Handlungen, wird also zur Verbotsnorm. oder: 
unverzichtbar für die Gesellschaft. 

'7 S. eIW. H. von Mangoldt/Fr. Klem/C S'arck, Das ßonn~r GG. ßd.l, 1. AufL. 19&5. Art. 1 Ab,., 
Rz. 19 ff. (CSlarck); A!tem'llv-Kommentar ZUm GG. Bd.l. '984. Art. 1 Rz. 69{(. (;I. Podlcch); s. auch 
die Bedenken b .. Lache. Verf.«ung<rcchlliche Aspekte (Anm.8). lO~: ••••• !~ne Bffiingungslosogkell. 
mll der Art. , "th, und fäll, •. 

,8 ßVerfGE 66. J 16 (IH 11.). 
'9 s. Krawtet~. Würd. (Anm. >6): Ah~m,"y-Kommenur (Anm. '7). Art. I Ab,. I Rz. 60ff. (A. Padlah). 
)0 S. bcs. ausführlich PkltnerIBrki>l, Fonpfl.nzungsmediz1n (Anm. (7). p" ... m. 
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Hier ist das Verfahren, die Verwendung einer ebenso falschen wie eingängigen 
Symbolik (Grundrecht anstelle von Sozialbindung, Sittenschranke oder Gemein­

wohl) kritikwürdigY Die Grundrechte sind, wie das Bundesverfassungsgericht oft 
ausgesprochen hat, die Rechte eines sozial emgebundenen Individuums.!' Will eine 
Gesellschaft, ein Staat bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Persönlichkeitskon­

struktionen seiner Mitglieder wegen zu großer Abweichung von gesellschaftlichen 
Nonnsystemen sich nicht zumuten (man denke an die unterschiedliche Behandlung 
von Alkoholikern und Drogenabhängigen), so liegt dies in ihrer/seiner Handlungs­
macht, bei entsprechender Beachtung der die Legalität und Legitimität garantieren­
den Verfahren, Wege und inhalclichen Delerminanten . Es besteht aber nicht die 

geringste Veranlassung, ja die juristische Laurerkeic verbieree es, diese Handlungska­
nalisierong als Ausfluß der subjektiven RechlsposltLon des beschränkten Individu­
ums auszugeben. Eine solche Beschränkung ließe sich im Kulturstaatsprinzip fest­
machen; Ohne interpretative Verrenkungen kann man aus diesem ein bestimmtes, 
kulturell gcfonntes Menschenbild ableiten, dessen Inhalte mit dem kongruent sind, 

was in der Diskussion als Menschenwürdepflicht auftritt. JJ (Eine solche Herleiwng 
hätte den Vorteil, die Kulturgepriigtheit der Menschenwürde augenfälliger zu 
machen, die uns im folgenden beschäftigen wird.) Eine Einheit von Recht und 

Pflicht als Identität/Simultanität von Möglichkeit und Zwang in einem Subjekt 
kannten bisher nur die soz.ialistischen Rechlssysteme (und dies sehr verschwom­
men): Die dortigen Erfahrungen sind nicht so gut, daß man gerade dieses Institut 
unbedingl übernehmen müßte.lI 

1. Menschenwürde, Wissenschaftsfreil1elt und gesunder Menschenverstand 

a) Kulturprägung der Menschenwürde und kollekttve Idenlll.ät 

Wir haben uns bisher keine Gedanken über den Inhalt der Menschenwürde ge­

macht, der den z.eneralen Angelpunkt der Sreuerungsversuche der Reproduktions­
medizin und Gentechnologie bildet. Die Rechtswissenschaft arbeiter zumeist mir 
der von Kant herrührenden Dürig'schen Objektformel, nach der der Mensch nicht 
zum Objekt staatlichen (oder sonstigen) Handelns gemacht werden dürfel!; diese 
handliche Formel erbringe im NormaJfal1 keine schlechten Präzisierungsleistungen. 
Noch besser verwendbar (wegen ihrer übersichtlichen Konkreeheit) ist die Dreitei­
lung von Lerche (Verbot menschlicher Demütigung/Respektierung der menschli­
chen Individu:tlität/Garantie einer menschengerechten Existenzgrundlage).J6 Uns 
interessiert weniger der konkrete Inhalt einer Menschenwi.irdekonzeption als viel­
mehr die Fewgkett des Inhaltes. Zumindest ein größerer Teil der juristischen, 
rechtswissenschaftlichen und rechtspolieischen Diskussion geht davon aus, daß der 
Inhalt der Menschenwürde fest vorgegeben sei; wo man eine gewisse Wandelbarkeit 
konstatiert, geht man im Regelfall von einem bestandsfesten Kern aus. Man berrach-

}I lnsowe .. von erfrISchender Offen!!e" Fuhna. M~nsch<n\Vünle (Anm. 'S). 6pff. 
}l $. erwa BVerfGE '7. H4 (JS I); E Jl. JOJ (JH); E S4. !4J (146); E 6f, I (4) 1(.). 
H Zum Kuhursu •• s. P. Hiiberl~. Vom Kulturst3ll zum Kulturverf ... sWlgsre.:h •• m ; dtYJ., Hrsg., Kuhur­

..... oIichkclI und Kuhurv<rf.ssungs~h., '981. ,f{.; u. StemeY/D. GYlmm. Kuhuf3uflr1g Im Sl~lolichen 
Gem<mwesen. VVDS.RL 4) (I98J). Sf{.J46ff. 

J4 S. dazu M. Finrke. Hrsg .• H,ndbuch der SowJelverf."ung. !9S J, A1I. 19 RZ.5 H. (A . Bi4nkm4gtl). 
JS S. Dars.dlung und N~ch~"e zur Re<:htsprechung be, VilZlh"m. Genl.<:ch 00 log,,' (ADm.lo). )4. be •. 

Fn.? '0. 
l': L/!"Yt/,.. Verf1ssungsre<:hdichc Asp,kte (Anm. 8). '01 f. 
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tet damit) ganz dem Alltagswissen entsprechend) die Menschenwürde als zeilunab­
hängIg und kulturübergmfcnd. Die Frage soll dahingestellt bleiben, ob es gewisse 
unwandelbare Inhalte von Menschenwürde gibt: Sie muß sogar dahingestellt blei­
ben, weil sich die Beantwortung dieser Frage unseren Möglichkeiten des Wissens 
entziehtY 
Auf alle Fälle muß für einen weiten uns bekannten Bereich Zeuabhänglgkeit, 
Wandelbarkeit und Kulturgcpriiglheil konstatiert werden - es sei denn, man wollte 
in ethnozentristische Positionen zurückfallen . Die Menschenwürde westlicher, 
hochindustrialisierter Gesellschaften ist beileibe kein universaliStisch ge.hendes Prin­
zip, wie Geschichte und Anthropologie zeigen}8; sie ist auch keine Garantie für eine 
geglückte individuelle und kollektive Identität) mit anderen Worten: einen Zustand, 
in dem Gesellschaft und Individuum wissen, wer sie sind, und wie die Ordnung 
ihres Kosmos iSl. Daher sind Äußerungen wie die VOn Scarck, der Inhalt der 
Menschenwürde sei fest und müsse sich in schweren Zeiten bewahren,l9 schlicht 
falsch und im übrigen ein Ethno- bzw. Kultun..enrrisffius in die Zukunft: Mir 
unseren Vorstellungen von Menschenwürde, mit unserer Kulturpriigung müssen 
und dünen wir zwar unsere Identität - kollektiv und individuell - auffüllen: Für 
künftige Generationen, für andere Gesellschaften, für deren Identität kann und darf 
die Gegenwart gerade wegen dieser Wandelbarkeit kultureller Inhalte nur ein 
möglichst fonnbarcs Ausgangsmaterial zur Verfügung stellen: Bei genauer BCtrach­
tung folgt hier das »Dürfen« in angenehmer Klarheit auf das .Können« . Diejenigen. 
die unsere (ihre) Menschenwürdeinhalte auch für die Zukunft festschreiben wollen, 
handeln zeitlich über ihre Kräfte und für eine Gesellschaft, deren Legitimation sie 
nicht haben. 

b) Altbekannte WissenschafHfetndlichkeu oder lel.2lr H alleslel/e vor der 
Endkatastrophe 

Unsere Überlegungen in Richtung auf eine gewisse Vorsicht wegen der Unsicher­
heit dessen, was Menschenwürde ist (vor allem auch sein wird), werden durch eine 
andere, historische Erfahrung verstarkt. Das gesellschaftliche Unwohlsein anläßlich 
der beschriebenen neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten ist nämlich, von außen 
betrachtet, ein alter Bekannter aus der Geschichte der Wissenschafc. Wissenschaftli­
che Innovationen sind immer auf erhebliche gesellschaftliche Widerstände gestoßen, 

etwa die Zerschlagung des Geozentrismus durch den Übergang zum heliozentrlsti­
schen Weltbild, die Rekonstruktion der Schöpfungsgeschichte durch den Darwinis­
mus, die Widerlegung der Vorstellung menschlicher Handlungsmotivation und 
menschlicher Entwicklung durch die Psychoanalyse und, in neuerer Zeit, die 
Soziobiologie<o, Freilich braucht man die Beispiele nicht auf derartige spekukuläre 

wissenschaftliche Innovationen zu beschränken : Auch so profane Dinge wie die 
Eisenbahn oder der BlitZableiter waren Gegenstand erheblicher gesellschaftlicher 

Beunruhigung und Ablehnung", Nun wissen ~uch die Kritiker der generischen 

}7 S. die Darstellung mit NachWeISen bel Blallkenagel, Wissenschaf, (Anm.l), I}O r. 
}8 Man denke etwa an die - für uns In.kzepl>blcn - InlU,uon,ruen von N>turvölktrn , die don gl."hwohl 

>.Is "Ritus des Üb~rg~ng,. clne zentrale Rolle ,n .Irr Gewinnung de, IdtnUl~' d,·, Herlnwachscndcn 

'plelen. 
}9 Stare". Kunstli<h. Bc:fruchllmg (Anm .• 6), A '4 ; s. auch die leIch. ,\pakalyp'>5thcn Äuß<'TUngen bn 

VilZlh"m, Gentechnologie (Anm. 10). }6 {, 
40 S. dazu A. 5. MarkO'l)rtsl K. W. DelllS,h, Fe>, of Setence - Tnul In s<:,..ncc, 19ßO: s. rm !.ibrtgen die 

Nachwe,,< bel BLmkenagel, Wi'<en"h.h (Anm. 2), Fn . 47. 
41 S. 1.8. CO;'"" The Felr ~nd Di"ruSl cf Seren« In HisrorrC31 P.npc<:ltv~. ,n o Ma,kO'l)wlDeJl15ch, Fe.' 

(Anm .40), 19 (J6 fI.); zu, GcscluchlC vom BJi'zablmer. 
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Biologie um das Phänomen des Widerstandes gegen wissenschaftliche Entdeckun­

gen: Den eIgenen Widerstand will man aber in diese Kategorie nicht einordnen; hier 

gehe es darum, eine ansonsten irreversible Enrwicklung aufzuhalten , es gehe um die 
letzte mögliche Hahesrelle vor der endgültigen Katastrophe, 
Betrachten wir unser Problem etwas genauer. Der gesellschafrliche Widerstand 
enczündet sich vor allem an der Überschreitung bzw. völligen Auflösung der festen, 
vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten der objektiven Natur, jener unbeeinflußbaren 
und ewigen Abläufe, in denen der Mensch in seiner eigenen Wahrnehmung seinen 
festen Platz hat, den er nicht verlassen kann. Dieser Platz. diese Umwelt ist Teil 

sowohl der kollektiven wie der individuellen Identität; ergeben sich hier gravierende 
Änderungen, so bricht die Welf einer (unserer) Gesellschaft zusammen - wie in den 
Beispielen gesellschaftlichen Widerstandes gegen wissenschaftliche Innovationen; 

entsprechend stark ist die gesellschaftliche Reaktion auf solche Bedrohungen. 
Der Sache nach bricht freilich nicht die - objektive - Welt zusammen; vielmehr 
»stimmt« durch die wissenschaftliche Entdeckung die gesellschaftliche Konstruk­

tion der Wirklichkeit und des Weltbildes nicht mehr: Das Weltbild der Gesellschaft 
und ihr Wissensbestand müssen neU aufeinander ~bgestimmt werden. Ein solcher 
Fall einer neu nOlwendig gewordenen Abstimmung mag auch in unserem Fall 
vorliegen: Die Unverrückbarkeit der Natur, das Verhältnis Mensch/Natur, seine 
Eingebundenheit in die Abläufe der Natur sind nur teilweise vorgegeben, im 
übrigen ein Teil jener Konstruktion. mit der die Menschen sich ihre soziale Welt, 
ihre soziale WirkJichkeit schaffen. " Selbstverständlich gibt es feste Vorgegebenhei­
teIl ; es mag sein, daß die gegen die Gentechnologie und gegen die Reproduktions­
medizin vorgebr:lchten Argumente zum Teil um solche Eckdaten kreisen. Die Frage 
aber, ob es sich um feste oder wandelbare Elemente der sozialen Konstruktion 
• Welt« handelt, ist für uns nicht entscheidbar, da sie jenseits unserer Möglichkeiten 

des Wissens lieg!. Wegen der Zeitgeprägtheit der Weltbilder, wegen der sozialen 
Konstruktion jener Welt, die zur sozialen Wirklichkeit einer Gesellschaft wird und 

wegen der hierin enthaltenen Ungewißheiten über die Endgültigkeit des vermeint­
lich Letzten können starre, d. h. nicht diskursfähige Konzeptionen von Natur 
(genausowenig wie solche von Menschenwiirde) keine Grenze der Gemechnologie 
und Reproduktionsmedizin sein: Das Verhältnis zur Natur ist vielmehr jene Frage, 
die angesichtS des neuen Wissens konsensuaJ neu definiert werden muß und so neue 
Geltung erlangt - sei es mit diesem neuen, sei es mit dem aleen Inhalt. 

c) Über die Emheltlichkelt von Normensystemen i,1 der Gesellschaft 

Ein weiteres Problem bctrifft den gesellschaftlichen Konsens über jene Normen 
bzw. Gesetze, die die Erforschung und Anwendung der Gentechnologie sowie 
Reproduktionsmedizin zu regeln bestimmt sind bzw. sein werden. Fast bei keinem 
der eingangs geschilderten Phänomene läßt sich etne weitgehende Einigkeit über das 
richtige Vorgehen feststellen. Da es sieh durchweg um Normen handelt, deren 
Durchsetzbarkeit durch Zwang wegen der Unübersichtlichkeit der Materie gewisse 

41 S. dazu a1lgemem P BergerlT Ll<ckman", Die SOZl~C Konslrukuon der Wirklichkel!, '981. 
HAuch"lu's diesem Grund 1St es viel SInnvoller, SIch mIt dem Sp.tzcn (ctw, des Kinde,wohls) zu begnug," 

und die Taube der Menschenwürde luf dem Dach zu h .sen. Zu einem Versuch, den UnterschIed 
'WISchen L<ihmutl~r<ch,{t und Pro,umuon ZU zeigen. s. die N achweISe bel B/~nkcYl~ge/, Wiss.nschaft 
(Anm . • ). '4', Fn.71: Der Versucher wor W. von den 0 •• 1.; zu eIMern ,olehen V<rglclch s. letz, die 
,merik>nlschen Bi"hole: l..cihmUlters.;h.(t eine Fonn der ProStitutIon, SZ vom 11. 9· 19&7. S.40 -

freilich mit anderer Intenllon . 

J9 1 
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392 Probleme aufwirft, bedeutet die (erwünschte) Implemenration dieser Normen frei­
willige Befolgung und damit geseUschafdichen Konsens über die Vernünftigkeit und 
Richtigkeit der Regeln . Dieser gerät u. a. dort in Zweifel, wo ähnliches (vergleichba­
res) niche ähnlich oder gleich behandelt wird - wie dies Art. } GG als grundlegendes 

Gerechtig)<eiL~prjnzip und als Gebot sachgerechten Handelns en(Spricht. Es wird 
also sehr darauf ankommen. daß die staatlichen Normen die Bereiche Gentechnolo­
gie und Reproduklionsmedizin nicht anders und nicht schlechter behandeln als 
andere. vergleichbare Phänomene der gescllscha(tlichen Wirklichkeit. Diesen Maß­
stab der legirimitat werden die Normgeber an jede Regelung anlegen müssen. soll 
sie i.n der sozialen Wirklichkeit eine auch nur einigermaßen akzeptable Befolgungs­

rate haben . 
So wird ein Verbot der Leihmuuerschaft aus finanziellen Gründen sich mit der 
Duldung der Prostitution vergleichen lassen müssenH ; die rechrliche Regelung des 
Auseinanderfallens von natürlicher und sozialer Vaterschaft wird. so sie nach 
Natürlichkeit/Künsdichkeit des Zeugungsvorgangs nicht nachvollziehbar differen­
ziert , Fragen aufwerten. Die genetische Verbesserung von Tieren (für eine verbes­
serte Auswertung) oder gar die neue Kombination unterschiedlicher Tierrassen wird 
an sonstigen Züchtungs- und Tierhaltungsgepflogenheiten gemessen werden . 
Ebenso wird ein Mensch, dcr seine genetische Ausstattung als minderwertig (wenn 
auch nicht krank) empfindet und sich entspr~hend verbessern will, sich fragen, 
wieso es denn verboten sei, sich physisch umzukonstruieren. wenn es gleichzeitig 
erlaubt sei. eine problematische Psyche auf dem riesigen Markt der Therapieformen 
und Psychopharmaka unterschiedlichsten Methoden der Verbesserung zu unten:ie­
hen. Noch problematischer wird ein Verbot genetischer Therapie von Krankheiten 
(d. h. sozial als Krankheit definierter Plünomene) oder der Erprobung von »nützli­
chen. Mikroben für alle möglichen Aufgaben sein: Auch sonst bedient man sich bei 

der Heilung von Krankheiten gefährlicher. bei anderen Problemen nicht ganz 
bekannter und deswegen riskanter Methoden der Problembewäleigung. Ähnliches 

gilt offensichtlich für die Beschränkungen dieser. a.ber niclu anderer gefährlicher 
Forschungen in der w,ssenschaft. worin immer diese Gefahr bestehen mag. 

Die Akzeptanz der Normen wird also von ihrer Sachgerechtheit - d. h. Konsistenz 
mit den sonstigen gesellschaftlichen Normensystemen - abhängen. Wird diese 
Wirkungsbedingung beachtet, mag einiges erreicht sein : Ein Problem bleibt freilich: 
Die Akzeptanz der die Reproduktionsmedizin und Gentechnologie betreffenden 
Gesetze wird durch das Problem bellster sein, daß die generellen WertStrukruren 
unserer Gesellschaft eben jene Selb,tbeschränkung, jenes Nichtnutzen von gegebe­
nen Möglichketten, jenes Verzichten auf Leist/mg äußerst gering bewerten. das die 
unser Problem regulierenden Normen gerade voraussetzen werden . Ware dies 

anders. so wäre das Problem als neueste Frucht des FortSchritts wohl (noch?) nicht 
existent! 

8. Schluß 

Mit all dem soll nicht die schöne neue Welt willkommen geh.eißen werden : Das 

Problem ist ernst, die sich eröffnenden Möglichkeiten sind oft erschreckend und 
noch erschreckender ist die Gedankenlosigkeit. mit der in der Gentechnologie und 
Reproduktionsmedizin manche ihre Seele der Zukunft allein verschreiben . Dieses 
Erschrecken. dieses spontane Entsetzen ist freilich kein Freifahrscbein für ;urist.i-
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sche Rundumschläge, die die Kunstregeln des Rechtssystems, immerhin ein zentra­

les Elemen[ von Rechtsstaatliehkeit, außer Kra(t serzen; es ist ebensowenig eine 

Freikarte (ür eine »schlampige« - nämlich von Naehbarwissenschaften und histOri ­

scher Erfahrung ungetrübte - Tatsachenermittlung; und schließlich ist es keine 

Rechtfenigung für eine patriarchalische Oktroyierung der ~richtigen An zu leben« 

durch den Staat : Immerhin bedeuret Freiheit auch die Freiheit des Fehlers bis hin 
zur Selbscsehädigung (was immer das sei).~( 

44 Es sc, darauf hIngeWIesen. daß das BVerlG sowßhl b., de, HeI""ragcpflichl als auch bel d., GunMlIege­
pflicht die Ve,f>S$ungsmäßiskell der Jeweilig<:n Normen VOr >lI.m üb., den sozIalen Schaden Im Fall. 
C.n" Unfalles bcgründc\ hat. meh, .b., ub.r con Verbot der Selbstsch:ldigung : s. BV.rfG, BlyVBI. '986, 
610; BV.rlGE !9, '71 · 

Christian Flämig 

Die genetische Manipulation 
des Menschen 
Ein Beitrag zu den Grenzen der Forschungsfreiheit 

ln der Öffentlichkeit ist mit der beschwörenden Formel »Hände weg vom 
Menschen« wiederholt die Forderung aufgestelll worden, die Gen-Forschung 
schlichtweg mit einem generellen Verbot zu belegen . Gegenüber dem aus dem 
Gefühl der moralischen Entrüstung geborenen Patentrezept, den Molekular­
biologen einen »Maulkorb« vorzubinden, ist jedoch gerade aus der Sicht des 
Verfassungsrechts - nicht zuletzt mit Rücksicht auf das Grundrecht der For­
schungsfreiheit - Vorsicht geboten. 
Auf der anderen Seite gibt es in der Tat keinen anderen Bereich forschenden 
Bemühens, in dem sich die Frage nach den Grenzen der Forschungsfreiheit 
in einer solchen Schärfe stellt, wie dies bei den Arbeiten zur Neukombination 
genetischen Materials der Fall ist. Das von einigen angelsächsischen Bio­
genetikero ins Auge gefaßte Ziel einer genetischen Manipulation des Men­
schen ist nun in Reichweite gerückt. Der aufgestellte Stufenplan einer gelenk­
ten Vererbung bei natürlich vorgegebenem Keimmaterial ist weitgehend rea­
lisiert. Auch die Veränderung der Struktur des Keimmaterials des Menschen 
ist prinzipiell möglich; selbst der Weg zur genetischen VervieHältigung eines 
Menschen (sogenanntes Kloning) scheint grundsätzlich gangbar zu sein . Im 
Vordergrund industrieller Bemühungen steht jedoch keineswegs der Ge­
danke, genetische Defekte des Menschen durch Einschleusen künstlich herge­
stellter Gene zu heilen. Miuels des sogenannten genetie-engineering sieht die 
Industrie insbesondere die Chance, heute noch sehr teure, seltene Medika­
mente in größerem Maßstab herstellen zu können. 
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